
Hinweise zum Beitritt  
und zur Mitgliedschaft 
(Bitte aufbewahren!) 
 

Oikocredit Förderkreis Nordost e.V. 
  _______    

1 Zum Beitritt 

1.1 Warum gibt es Förderkreise? 

Oikocredit ist eine Genossenschaft aus Kirchen und 
kirchlichen Organisationen. Einzelne können sich nach 
der Oikocredit-Satzung nicht direkt beteiligen. Darum 
haben Einzelpersonen Förderkreise gegründet. Jeder 
Förderkreis ist Mitglied bei Oikocredit und verwaltet die 
Anteile seiner Mitglieder treuhänderisch. 
Der "Oikocredit Förderkreis Nordost e.V." wirkt in Berlin, 
Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Vorstand 
und Geschäftsführer arbeiten ehrenamtlich, für die Bil-
dungs- und Öffentlichkeitsarbeit ist eine Teilzeitkraft 
angestellt.  
Der Förderkreis erhebt einen Mitgliedsbeitrag für die 
laufende Arbeit. Seine Höhe wird von der Mitglieder-
versammlung festgelegt. 

1.2 Wie kann ich da mitmachen? 

Wenn Sie Mitglied im Förderkreis werden, können Sie 
Anteile an Oikocredit erwerben. Dazu füllen Sie den 
Aufnahmeantrag aus und überweisen den Betrag für 
mindestens einen Anteil (200 Euro) auf das Treuhand-
konto 307 39 00, sowie den Mitgliedsbeitrag für das 
laufende Jahr (16 Euro) auf das Vereinskonto 307 82 00 
des Förderkreises bei der Sozialbank (BLZ 100 205 00). 
Mitglieder können Einzelne, Paare, Gemeinden, Grup-
pen, Kirchenkreise, Kirchen, Organisationen sein. 
Nach Ihrem Eintritt erhalten Sie eine Mitgliedsnummer, 
die immer im Adressfeld unserer Ausdrucke an Sie steht 
und die Sie bitte bei allen späteren Überweisungen an 
uns im Feld Verwendungszweck mit angeben. 
Wir freuen uns, wenn Sie Faltblätter in Ihrer Gemeinde 
oder Gruppe usw. auslegen oder Plakate aufhängen, die 
wir Ihnen auf Wunsch gern schicken. 

1.3 Was ist ein Oikocredit-Anteil? 

Er hat einen Wert von 200,00 Euro, steigt nicht im Wert, 
kann nur von Oikocredit erworben und nur an Oikocredit 
zurück verkauft werden.  
Mit Ihren Anteilen sind Sie an einer Kreditgenossen-
schaft niederländischen Rechts beteiligt. Oikocredit wird 
vom niederländischen Dachverband der Genossen-
schaftsbanken beaufsichtigt und jährlich von der Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers in 
Den Haag geprüft. 
Solange die Oikocredit-Jahresrechnungen ohne Verlust 
abschließen, bleibt der Wert der Anteile voll erhalten. 
Das war durch eine kluge Geschäftspolitik bisher stets 
der Fall. Nach einem eventuellen Verlustjahr würde der 
Wert eines jeden Anteils solange unter 200,-- Euro sin-
ken, bis der Verlust ausgeglichen ist. Danach hätten die 
Anteile wieder ihren vollen Wert. 
Um eine Wertminderung der Anteile zu vermeiden, un-
terhält Oikocredit Rücklagen, die in ihrer Höhe dem  
 

 
Risiko ständig angepasst werden und bisher immer aus-
reichend waren.  

1.4 Verkaufsprospekt 

Einzelheiten zu den von Oikocredit ausgegebenen An-
teilen sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen, der 
auf der Internetseite www.oikocredit.de (Investieren Sie 
– Beteiligungsunterlagen) zu finden ist. Der Prospekt 
(ca. 60 Seiten, engl. mit deutscher Zusammenfassung) 
kann auch bei der Oikocredit Geschäftsstelle Deutsch-
land (Tel 06131-3293222, deutschland@oikocredit.org) 
kostenlos angefordert werden. 

1.5 Wie hoch ist der Mitgliedsbeitrag? 

a) In unserem Förderkreis beträgt der Mitgliedsbeitrag 
zur Zeit 16,00 Euro und ist am Jahresanfang fällig. 
b) Paare und Familien können gemeinsam Mitglied wer-
den mit einem Beitrag und einer Stimme für alle Beteilig-
ten gemeinsam. Alle Beteiligten müssen benannt wer-
den, den Antrag mit unterschreiben und können nur 
gemeinsam über das Guthaben verfügen, falls sie nicht 
Einzelverfügung ausdrücklich festlegen. 
c) Mitglieder mit weniger als 4 Anteilen zahlen im Bei-
trittsjahr den vollen Betrag, danach einen ermäßigten 
Beitrag in Höhe ihrer Dividende, d.h. die Dividende wird 
als Spende gebucht und als Beitrag gewertet. 
d) Minderjährige, Schüler/innen, Azubis, Studierende 
sind beitragsfrei, wenn sie einen Nachweis für Ausbil-
dung oder Studium einreichen und das voraussichtliche 
Ende ihrer Ausbildung angeben. Veränderungen sind 
der Geschäftsstelle mitzuteilen. 

1.6 Gibt es Spendenquittungen? 

Unser Förderkreis ist ab 1.1.2011 vorläufig als gemein-
nützig anerkannt und stellt ab 1.1.2011 auf Wunsch 
steuerwirksame Spendenquittungen aus. 

1.7 Was habe ich in der Hand? 

Der Förderkreis unterhält für jedes Mitglied ein An-
teilskonto und bestätigt Ihnen die erworbenen Anteile 
auf einem Kontenblatt. Bei jeder Veränderung erhalten 
Sie ein neues Kontenblatt. Das kann bis zu 4 Wochen 
dauern, da wir nur einmal im Monat abrechnen. 

1.8 Welchen Gewinn erzielt mein Geld? 

Außer dem „sozialen Gewinn“ für alle Beteiligten betrug 
die Dividende bisher meist 2 % pro Jahr und liegt immer 
unter den marktüblichen Erträgen. Die Dividende wird 
jeweils von der Jahreshauptversammlung der Genos-
senschaft im Juni für das Vorjahr beschlossen. Eine 
Dividende kann nicht garantiert werden. 
Im Erwerbs- und im Verkaufsjahr bringen Anteile je nach 
Datum eine geringere oder keine Dividende. Näheres 
erfahren Sie in der Geschäftsstelle. 



1.9 Was mache ich mit der Dividende? 

a) Wir empfehlen Ihnen, sie wieder anzulegen und damit 
Ihren Anteilsbestand zu erhöhen. 
b) Sie können sich die Dividende auszahlen lassen. 
c) Sie können sie dem Förderkreis spenden.  

1.10 Wie informiert mich Oikocredit? 

Unseren Mitgliederrundbrief „Nachrichten aus Nordost“ 
erhalten alle Mitglieder zweimal jährlich. Den Oikocredit-
Jahresbericht mit Finanzbericht sowie die zweimal jähr-
lich erscheinenden Nachrichten „Oikocredit Info“ schi-
cken wir Ihnen auf Wunsch regelmäßig kostenlos zu. 
Das elektronische Magazin „e-zine“ können Sie abon-
nieren unter www.oikocredit.org/ezine. Für weitere In-
formationen (Partnerliste, Mitgliederliste, Projektbe-
schreibungen) fragen Sie bitte bei uns an oder besu-
chen Sie www.oikocredit.de . 

2 Zur Mitgliedschaft 

2.1 Wie zahle ich den Mitgliedsbeitrag? 

Sie können ihn im ersten Halbjahr auf unser Vereinskon-
to (siehe unten) überweisen. Falls zum Zeitpunkt der 
Dividendenzahlung noch ein Beitragsrückstand besteht, 
verrechnen wir diesen automatisch mit der Dividende. 
Überweisungen, die Sie als Beitrag bezeichnen, die 
aber Ihre Beitragsschuld übersteigen, werten wir als 
Beitrag plus Spende. 

2.2 Wie kann ich weitere Anteile kaufen? 

a) Sie überweisen den gewünschten Betrag mit dem 
Vermerk "für neue Anteile" und mit ihrer Mitgliedsnum-
mer auf unser Treuhandkonto (siehe unten).  
Zu den Dividenden-Stichtagen 30.6. und 31.12. benöti-
gen wir Ihre Einzahlung spätestens drei Banktage vor-
her auf unserem Treuhandkonto, um sie rechtzeitig auf 
das Konto von Oikocredit weiterleiten zu können.  
b) Sie können regelmäßige Zahlungen per Dauerauftrag 
leisten. Wir rechnen mit Ihnen diese Zahlungen zu den 
Stichtagen 30.6. und 31.12. ab. Näheres erfahren Sie in 
der Geschäftsstelle. 

2.3 Wie ist die Dividende zu versteuern? 

Die Dividende ist als Kapitalertrag aus einer Beteiligung 
im Ausland steuerpflichtig. Zur Vorlage bei Ihrem Fi-
nanzamt erhalten Sie von uns jährlich eine Dividenden-
mitteilung, außerdem eine Mitteilung Ihres aktuellen 
Kontostands.  
Die Dividende unterliegt nicht der Abgeltungssteuer. Wir 
brauchen deshalb von Ihnen keinen Freistellungsauf-
trag. Sie versteuern Ihre Dividende selbst, und zwar in 
dem Jahr, in dem sie ausgezahlt wird, nicht in dem Jahr, 
für das sie ausgeschüttet wird. 

2.4 Wie bekomme ich mein Geld zurück? 

Sie können jederzeit Ihr Guthaben ganz oder teilweise 
schriftlich kündigen. Wir überweisen Ihnen den ge-
wünschten Betrag, in der Regel im Rahmen unserer 
nächsten monatlichen Abrechnung, zur Zeit am Monats-
ende. Bei Auszahlungen von 5.000,00 Euro an muss der 
Kündigung eine Kopie des Personalausweises des/der 
Unterzeichnenden beigefügt werden. 
 
Nach der Oikocredit-Satzung entscheidet der Oiko- 

credit-Vorstand über die Rückzahlungen aus dem An-
teilskapital und kann die Rückzahlung je nach Ge-
schäftslage über mehrere Jahre strecken.  
Für Beträge, wie sie unser Förderkreis derzeit verwaltet, 
hat der Oikocredit-Vorstand jedoch die sofortige Rück-
zahlung grundsätzlich freigegeben. Größere Verzöge-
rungen sind deshalb bisher nicht aufgetreten. 

2.5 Wie endet meine Mitgliedschaft? 

a) Austritt: Sie lassen sich alle Ihre Anteile auszahlen, 
ohne eine passive Mitgliedschaft zu beantragen. 
b) Wegzug: Sie ziehen dauerhaft in das Gebiet eines 
andern Förderkreises um und wollen diesem beitreten. 
Diesen Wunsch teilen Sie uns mit. Wir veranlassen alles 
Nötige. Der neue Förderkreis übernimmt Ihre Anteile 
treuhänderisch. 
c) Tod: Die Anteile können nicht vererbt werden. Ihre 
Erben können sich Ihre Anteile auszahlen lassen oder 
damit selbst Mitglied werden. Wir erwarten die Ent-
scheidung der Erben, verbunden mit ihrer Legitimation, 
möglichst vor Ablauf des Todesjahres. Erben sollen sich 
mit dem Erbschein legitimieren. 
d) Spende: Sie können uns gegenüber schriftlich verfü-
gen, dass im Fall Ihres Todes Ihre Anteile als Spende 
an den Förderkreis fallen sollen. 

2.6 Was ist eine passive Mitgliedschaft? 

Passiv ist eine Mitgliedschaft ohne gleichzeitigen Besitz 
von Anteilen. Sie können sie erklären, wenn Sie vorü-
bergehend alle Anteile verkaufen müssen, aber später 
wieder kaufen möchten. Passive Mitglieder werden in-
formiert wie alle Mitglieder, sie zahlen den halben Mit-
gliedsbeitrag, haben aber keine Stimme in der Mitglie-
derversammlung. 

2.7 Was ist ein Geschenkanteil? 

Sie erwerben und verschenken an ein anderes Mitglied 
einen Anteil (oder mehrere). Sie erhalten von uns eine 
Geschenkurkunde auf den Namen der von Ihnen be-
schenkten Person, etwa aus Anlass einer Taufe, Kon-
firmation oder Trauung. Näheres erfahren Sie in der 
Geschäftsstelle. 

2.8 Was ist eine Probemitgliedschaft? 

Sie erwerben und verschenken an ein Nichtmitglied 
einen Anteil (oder mehrere). Diese Person wird damit 
Probemitglied für ein Jahr bzw. bis zum Erreichen der 
Volljährigkeit, ohne Beitrag und ohne Stimmrecht. Ein 
Probemitglied kann jederzeit Mitglied werden. Näheres 
erfahren Sie in unserer Geschäftsstelle. 

2.9 Was tun, wenn sich meine Adresse oder 
Kontonummer ändert? 

Bitte teilen Sie uns eine neue Anschrift oder Bankver-
bindung umgehend mit. Die Mitteilung einer neuen 
Bankverbindung muss schriftlich mit Ihrer Unterschrift 
erfolgen. 
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